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Kleine Anfrage 

des Abg. Anton Baron AfD 
 

Staatliche Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen 

 
 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Erhalten die nachfolgend aufgeführten Organisationen, Vereine, Parteien und Partei-

gliederungen a) Arbeitskreis für Demokratie – gegen Faschismus (Arbeitskreis der 

Partei Die Linke in Schwäbisch Hall; b) Bündnis gegen Rechts Schwäbisch Hall 

Hohenlohe; c) Gegen Vergessen Für Demokratie e. V., Gruppe Hohenlohe Franken; 

d) SPD Hohenlohe, Soziale Politik für Dich; e) Mitmachen in Neuenstein; f) Die PAR-

TEI Schwäbisch Hall; g) Hohenlohe for Future (Parents For Future Deutschland e.V.); 

h) BDKJ – Bund der deutschen katholischen Jugend (Dekanatsstelle Künzel-sau); 

i) Netzwerk gegen Rechts Heilbronn; j) Hohenlohe Gymnasium Öhringen; k) IG 

Metall, Schwäbisch Hall; l) Friedenshort – im Verbund der Diakonie, (Evangelische 

Jugendhilfe Friedenshort GmbH, Distrikt Hohenlohekreis); m) JUSOS SHOK (Jugend 

der Sozialdemokratie in Schwäbisch Hall und Hohenlohe) n) Evangelische 

Kirchengemeinde Öhringen; o) Die Linke Kreisverband Schwäbisch Hall Hohenlohe; 

p) ART.1 STIMME FÜR Menschlichkeit (keine Homepage auffindbar); q) Bünd-

nis90/Die Grünen Kreisverband Hohenlohe; r) Grüne Jugend Hohenlohe (Bünd-

nis90/Die Grünen, Kreisverband Hohenlohe) s) EJÖ – Evangelisches Jugendwerk 

Bezirk Öhringen; t) Weltladen Künzelsau (caritas – Deutscher Caritas-Verband e. V. 

Freiburg); u) Bretzfelder Bündnis für Vielfalt und Toleranz - bunt und sozial; finanzielle 

Zuwendungen aus staatlichen Programmen?  

 

2. Erfolgen, bei positiver Beantwortung der in Frage 1 genannten Organisationen, Ver-

eine, Parteien und Parteigliederungen, die finanziellen Zuwendungen direkt oder in-

direkt über übergeordnete Strukturen, Vereine, NGOs und aus welchen Landespro-

grammen oder Fördertöpfen und in welcher Höhe? 

 

3. Erfolgen die finanziellen Zuwendungen projektbezogen oder als allgemeine Unter-

stützung und in welcher Höhe, aufgeschlüsselt in jährlicher Darstellung ab dem Jahr 

2021? 

 

4. Welche konkreten Konsequenzen drohen einem Träger der freien Jugendhilfe, dessen 

Bildungsangebot und aktivistische Aktionen das Überwältigungsverbot des 

Beutelsbacher Konsenses verletzt und damit den demokratischen Wert der 

selbstständigen Urteilsbildung der Teilnehmenden untergräbt, insbesondere hinsichtlich 

des Entzugs oder der Kürzung öffentlicher Förderungen und Zuschüsse (§ 74 

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch) durch den Jugendhilfeträger; der Aberkennung der 

Gemeinnützigkeit und damit des Verlusts steuerlicher Vorteile (§§ 51 ff. 

Abgabenordnung); der Schädigung der Reputation und des Vertrauensverlusts bei 

Eltern, Kooperationspartnern und der Öffentlichkeit? 

 

 

2.12.2025 

 

Baron AfD 



 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die AfD sieht sich bei Veranstaltungen regelmäßig Gegenprotesten ausgesetzt. In den 

Kreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall ist dies der Arbeitskreis mit dem Namen 

„Arbeitskreis für Demokratie – gegen Faschismus“. Dies ist ein Arbeitskreis der Partei DIE 

LINKE, Kreisverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe. Um die Sicherheit der AfD Bürgerdia-

loge gewährleisten zu können, ist der Einsatz großer Polizeikräfte erforderlich.  

Mit dieser Kleinen Anfrage sollen Finanzierungsquellen der teilnehmenden Organisationen, 

Vereine, Parteien und Parteigliederungen und mögliche Folgen erfragt werden. 


